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atibern SBirtfchaftëgruppen gut folibarifd)en $itfeleiftung
in ifjrem ©riftenjfampf geroinnen helfen. Set national'
wirtftfjaftlicfje ©emeinfrijaftëfinn, auSgeljenb oon ber @r=

Eenntniâ ber gegenseitigen Sntereffenoerfnüpfung alter
WBirtfcljaftSgruppen be§ Saitbeë, macht erft bie gegett=
fettige Unterftö^ung ber uetfrfjiebenen âBirtfrfjaftêgruppen
beim einzelnen gur Setbftoerfiänblid)feit. @ë Ijanbelt
bann auch jeber in ber Itbergeugung, im gegebenen 3eit=
punît bie nämlidje Uulerftütjung oon feiten anberer
©nippen gu erfahren, auf bie lotjale Senfweife rennen
barf.

Sie Wngehörigen ber fd)toeijerifcf)en probuftiott, bie
mit beftimmten, materiellen pwedabfichten auf ben fcf)tüoi-
gertfdjen Urfprung ihrer ©rgeugniffe hinweifen, bauen
ftillfdpoeigenb auf eine Sätigfeit auf, bie ba§ Berftänb»
ni§ für bie SBerbeargumente gef^affen hat. Siefe Wr=

beit, an bie heute mit ber größten Selbftoerftänblichfeit
angeftüipft roirb, ift burdjgefüfjrt unb mirb roeiter fpfte=
matifcf) oerfolgt burcl) ben Sd)meiget'Woche=Berbanb.
fteftguhatten ift eine§, beffen fiel) beftiinmte Greife nicht
beroußt finb ober ba§ fie nid)t eingesehen mögen: ber
materielle Stufen, ben bie offenficl)tlid)e Betonung ber
Sd)roeigerqualität bem 2Barenl;erfteller heute meßt als
früher einbringt, ift mittelbarer ©tfolg ber mettjobifcljen
WufftärungSarbeit beë Sd)roeigerrood)e=Berbanbe§. Sie
anljattenbe ergiel)erifcf)e Beeinfluffung biefer Qnftitution
auf bie oerfctjiebenen Kreife ber fctjioeijerifcfyen 33olf§=

roirtfdjaft toädf)ft fiel) heute frfjott gum millfommenen,
unmittelbaren Vorteil ber Wngehörigen ber oerfcf)iebenen
©troetbSgritppen ber fcfjtoeijerifcfjen Bolfëgemeinfd)aft
au§. Sie immer mehr gunehutenbe ©emofmheit ber Be*
tonung ber fchroeigerifchen fjerfunft ber ©rgeugniffe be»

beutet eine erfreuliche, unbewußte Wnerfennutrg ber SÜBirt=

famfcit ber Sätigfeit beë Sd)weigerwod)e*Berbanbe§.

Uerbandsweseti.
Sagung ber Kaminfeger in Waran. Witt 7. unb

8. Wuguft t'ünftig oerfantmeln fid) bie Seiegier ten
bes> Sd)weigerifd)en Kaminfegermeifter Ber *

banb'eë gur ©rtebigung ber Qal^reögefcfjäfte in Waran,
©leid),zeitig foil bamit eine Heinere fjachauë Stellung
oerbunben werben, befteljenb in SBert'geugen, dürften»
waren, Kaminmifchetn, Seitern, Berufëfteibern,
Ofen* unb Kaminbau in 9Jtobell :c. @ë erge(;t
(permit an bie Probugenten, welche genannte Wrtifel .gur
Verfügung ftellen wollen, bie ©inlabuttg, folcfje an
Saminfegermeifter ©ottfrieb Steiner ober ©.
SB a f; tu e r in War au §vt fettben nebft Preisangaben.
Bei yticljtoerfauf werben fämtlicfje Wrtifel am 10. Wuguft
retour gefanbt.

flusstellHHgswese«.
©ewcrbeauèftcflung in Wrtl). Bom 21. Wuguft

bi§ 5. September finbet in Wrtl) in ben beiben
©d)u(l)äufern bie erfte totale f)anbmerf= unb ©ewerbe*
auëftetlung ftatt. 70 WuSfteller füllen bie Wäunie mit
ben probufien it)rer Wrbeit unb eS wirb bie WuSfteflung
ein reichhaltiges Bilb rührigen ©ewerbefleifjeë ber ©e=
meinbe geigen. Wm gweiten WuSftellungSfonntag ift fan*
tonaler ©ewerbetag in Wrtl). SETÎit ber WuSftellung ift
eine Berlofung oon WuSfteEungSgegenftänben oerbunben.

UmcMedeiet.
f ©lafcrnteiftcr Soljnnn Steuer in tBeWjeim ftarb

atn 13. $uli in feinem 72. Wltersja()re.
Wn alle. SBetricbSmljnôer. (£>anbwerfer, ffabrifanten,

Unternehmer, fetbftänbige Kaufleute.) Sie eibgettöffifd)e

3entralfte(le für WrbeitSnadjroeiS macht normals barauf
aufnterffam, baß alle S3etriebSinf)aber oerpflidjtet finb,
nach Wrt. 37 beS Bunbeëratëbefchtuffeë betreffenb Wr»

beitëlofenunterftittsung oom 29. Dftober 1919 alle
offenen Stellen in ihren betrieben bei ber ju=
ftänbigen fantonaten 3 entralftelle für WrbeitS»
nac^weiS unoerjiiglid) anjumelben unb biefe 9Mbung
wödjentlid) ju wiebeipoleu ober ftreidjen ju laffen,
wenn bie Stelle befei)t ift. Siefe Wnmelbung ift not=

wenbig, weit baoon ber Wbbau ber WrbeitSlofenfür=
forge unb bie Begutachtung oon ©efucfjen um @in=

reife in Stellen abhängt. $ür gmoiberhanblungen be=

flehen Strafbeftimmungen.
©infiiljrung ber Plcifterprüfung. Ser fcljweijerifche

©ewerbeoerbanb hat oor ^ahveSfrift bie ©inführung ber
Wieifterprüfungen mit Obligatorium für alle BerufSoer»
bänbe befçhloffen. Sie Oberleitung ber Prüfungen unb
bie Berleihung ber 9Jteifterbiptome ift ber Sireftion
übertragen, währenb ihre Organifatiou unb Seitung in
ber 9teget ben BerufSoerbätiben ber SReifter obliegt.
3eber bem fd)weijerifcf)en ©ewerbeoerbanb angefdhloffene
gentralifierte BetufSoerbanb hat unter ber Rührung unb
ÜRitwirfung beS BerbanbeS SDieifterprüfungen ju oeran=
flatten unb git biefem 3'fecfe ein ben allgemeinen Bor=
fd)riften entfpredjenbeS Prüfungsreglement auf,aufteilen
unb ber Sireftion jur ©enehmigung 511 unterbreiten.

Schnicijer Hluftermcffc. (Wiitteilung beg WerbanbeS
Basier Snbuftrieller.) Ilm gur Weu Örganifation ber
Schweiger SDhiftermeffe unb gum projezierten Bau
eineg ftänbigen 9ReffegebäubeS Stellung gu
nehmen, hatte ber Berbanb Baêler Snbuftrieller auf
SJiittwod) ben 7. S»li eine aujjerurbentli.i)e ©enerat»
berfammtung einberufen. Wach gewalteter SiSfuffion,
in beten Berlauf and) gewiffe Bebcnfen gum WuSbrucf

gebracht würben finb, tourbe einftimmig folgenbe We

folution gefaxt: „3n ber ©rfenntnis, ba| bie gegen»
wattigen finangieflen Berl)ältniffe oermehrte Schwierig»
feiten itn Gcrwerbâleben gur gape haben muffen, gu
beten Ueberwinbung bie Schweiger Sütuftermeffe fel)t
wefentlich beitragen wirb, erachtet eS ber Berbanb
Basier Snbuftrieller als abfolut notwenbig, baff in ber

Organifatiou ber ÜUhiftermeffc fein Unterbruch erfolgt.
W3enn bie großen SRittet aufgebracht werben follen,
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andern Wirtschaftsgruppen zur solidarischen Hilfeleistung
in ihrem Existenzkampf gewinnen helfen. Der national-
wirtschaftliche Gemeinschaftssinn, ausgehend von der Er-
kenntnis der gegenseitigen Jnteressenverknüpfung aller
Wirtschaftsgruppen des Landes, macht erst die gegen-
festige Unterstützung der verschiedenen Wirtschaftsgruppen
beim einzelnen zur Selbstverständlichkeit. Es handelt
dann auch jeder in der Überzeugung, im gegebenen Zeit-
Punkt die nämliche Unterstützung von feiten anderer
Gruppen zu erfahren, auf die loyale Denkweise rechnen
darf.

Die Angehörigen der schweizerischen Produktion, die
mit bestimmten, materiellen Zweckabsichten auf den schwei-
zerischen Ursprung ihrer Erzeugnisse hinweisen, bauen
stillschweigend auf eine Tätigkeit auf, die das Verständ-
nis für die Werbeargumente geschaffen hat. Diese Ar-
beit, an die heute mit der größten Selbstverständlichkeit
angeknüpft wird, ist durchgeführt und wird weiter syste-

malisch verfolgt durch den Schweizer-woche-Verband.
Festzuhalten ist eines, dessen sich bestimmte Kreise nicht
bewußt sind oder das sie nicht eingestehen mögen: der
materielle Nutzen, den die offensichtliche Betonung der
Schweizerqualität dem Warenhersteller heute mehr als
früher einbringt, ist mittelbarer Erfolg der methodischen
Aufklärungsarbeit des Schweizerwoche-Verbandes. Die
anhaltende erzieherische Beeinflussung dieser Institution
auf die verschiedenen Kreise der schweizerischen Volks-
wirtschaft wächst sich heute schon zum willkommenen,
unmittelbaren Vorteil der Angehörigen der verschiedenen
Erwerbsgruppen der schweizerischen Volksgemeinschaft
aus. Die immer mehr zunehmende Gewohnheit der Be-
tonung der schweizerischen Herkunft der Erzeugnisse be-

deutet eine erfreuliche, unbewußte Anerkennung der Wirk-
samkeit der Tätigkeit des Schweizerwoche-Verbandes.

llervanOwtteii.
Tagung der Aaminfeger in Aaran. Am 7. und

8. August künftig versammeln sich die Delegierten
des Schweizerischen Kaminfegermeister-Ver-
band'es zur Erledigung der Jahresgeschäfte in Aarau.
Gleichzeitig soll damit eine kleinere Fachausstellung
verbunden werden, bestehend in Werkzeugen, Bürsten-
waren, Kaminwischern, Leitern, Berufskleidern,
Ofen- und Kaminbau in Modell zc. Es ergeht
hiermit an die Produzenten, welche genannte Artikel Lur
Verfügung stellen wollen, die Einladung, solche an
Kaminfegermeister Gottfried Steiner oder G.
Waßmer in Aarau zu senden nebst Preisangaben.
Bei Nichtverkauf werden sämtliche Artikel am 10. August
retour gesandt.

H«î!leIIung!«eîe>.
GeWerbeausstellung in Arth. Vom 21. August

bis 5. September findet in Arth in den beiden
Schulhäusern die erste lokale Handwerk- und Gewerbe-
ausstellung statt. 7V Aussteller füllen die Räume mit
den Produkten ihrer Arbeit und es wird die Ausstellung
ein reichhaltiges Bild rührigen Gewerbefleißes der Ge-
meinde zeigen. Am zweiten Ausstellungssonntag ist kan-
tonaler Gewerbetag in Arth. Mit der Ausstellung ist
eine Verlosung von Ausstellungsgegenständen verbunden.

vtkttdiêà».
-j- Glasermeister Johann Diener in Veltheim starb

am 18. Juli in seinem 72. Altersjahre.
An alle Betriebsinhaber. (Handwerker, Fabrikanten,

Unternehmer, selbständige Kaufleute.) Die eidgenössische

Zentralstelle für Arbeitsnachweis macht nochmals darauf
aufmerksam, daß alle Betriebsinhaber verpflichtet sind,
nach Art. 37 des Bundesratsbeschlusses betreffend Ar-
beitslosenunterstützung vom 29. Oktober 1919 alle
offenen Stellen in ihren Betrieben bei der zu-
ständigen kantonalen Zentralstelle für Arbeits-
Nachweis unverzüglich anzumelden und diese Meldung
wöchentlich zu wiederholen oder streichen zu lassen,
wenn die Stelle besetzt ist. Diese Anmeldung ist not-
wendig, weil davon der Abbau der Arbeitslosenfür-
sorge und die Begutachtung von Gesuchen um Ein-
reise in Stellen abhängt. Für Zuwiderhandlungen be-

stehen Strafbestimmungen.
Einführung der Meisterprüfung. Der schweizerische

Gewerbeverband hat vor Jahresfrist die Einführung der
Meisterprüfungen mit Obligatorium für alle Berufsver-
bände beschlossen. Die Oberleitung der Prüfungen und
die Verleihung der Meisterdiplome ist der Direktion
übertragen, während ihre Organisation und Leitung in
der Regel den Berufsverbänden der Meister obliegt.
Jeder dem schweizerischen Gewerbeverband angeschlossene

zentralisierte Berufsverband hat unter der Führung und
Mitwirkung des Verbandes Meisterprüfungen zu veran-
stalten und zu diesem Zwecke ein den allgemeinen Vor-
schriften entsprechendes Prüfungsreglement aufzustellen
und der Direktion zur Genehmigung zu unterbreiten.

Schweizer Mustermesse. (Mitteilung des Verbandes
Basler Industrieller.) Um zur Neu Organisation der
Schweizer Mustermesse und zum projektierten Bau
eines ständigen Messegebäudes Stellung zu
nehmen, hatte der Verband Basler Industrieller auf
Mittwoch den 7. Juli eine außerordentliche General-
Versammlung einberufen. Nach gemalteter Diskussion,
in deren Verlauf auch gewisse Bedenken zum Ausdruck
gebracht worden sind, wurde einstimmig folgende Re-
solution gefaßt: „In der Erkenntnis, daß die gegen-
wältigen finanziellen Verhältnisse vermehrte Schwierig-
keiten im Erwerbsleben zur FNg? haben müssen, zu
deren Ueberwindung die Schweizer Mustermesse sehr

wesentlich beitragen wird, erachtet es der Verband
Basler Industrieller als absolut notwendig, daß in der

Organisation der Mustermesse kein Unterbruch erfolgt.
Wenn die großen Mittel aufgebracht werden sollen,
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